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Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Biberach an der Riß 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung 
in einem Teilgebiet der Gemeinde Oggelshausen durch die Stadt Bi
berach 

Aufgrund § 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBl. Seite 
408), berichtigt in GBl. 1975, S. 460 und 1976 S. 408, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) sowie der Beschlüsse des Gemeinderates der Stadt Biberach 
vom 30.01.2025 und des Gemeinderates Oggelshausen vom 20.01.2025 schließen die  

Stadt Biberach an der Riß, 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Zeidler,  

und  

die Gemeinde Oggelshausen, 
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Brauchle,  

folgende  

öffentlich - rechtliche Vereinbarung 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Die Stadt Biberach erfüllt in dem Teilgebiet Bahnstock 1, 1/1, 3 und 3/1 der Gemarkung Og
gelshausen Aufgaben der Abwasserbeseitigung für die Gemeinde Oggelshausen. Die Stadt 
kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 

(2) Das Schmutzwasser der Anwesen Bahnstock 1, 1/1, 3 und 3/1 wird über die Pumpendrucklei
tung der Gemeinde Oggelshausen an das städtische Abwasserpumpwerk (APW) Bahnstock 
(190.43-PW1) auf dem Grundstück Flst. 67/3, Flur 2, Gemarkung Stafflangen angeschlossen. 
Die Stadt Biberach übernimmt das Abwasser somit ab dem Anschluss an das APW Bahnstock. 

(3) Die Lagepläne vom 27.02.2014 und 25.09.2024 (Anlage 1) sind Bestandteil dieser Vereinba
rung. Aus ihnen ist der Schmutzwasserkanal der Gemeinde Oggelshausen sowie der Stadt Bi
berach ersichtlich. 
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§ 2 Abwassergebühren 

(1) Die Gemeinde Oggelshausen erhebt nach ihrer Abwassersatzung Abwassergebühren. 

(2) Für die Benutzung der Abwasseranlagen der Stadt Biberach zahlt die Gemeinde Oggelshausen 
Schmutzwassergebühren auf Grundlage des jeweils aktuellen Gebührensatzes der Stadt Biber
ach. Bemessungsgrundlage für die eingeleitete Schmutzwassermenge aus dem in § 1 genann
ten Teilgebiet ist die den Grundstücken zugeführte Frischwassermenge bzw. bei nichtöffentli
cher Trink- oder Brauchwasserversorgung der von den Wasserzählern angezeigte Verbrauch. 
Die Gemeinde Oggelshausen erstellt spätestens zum 1. März des Folgejahres die entspre
chende Abrechnung und überweist den fälligen Betrag an die Stadtkasse Biberach. Die aufge
stellte Abrechnung ist der Stadt Biberach zu übersenden. 

(3) Das Niederschlagswasser der Anwesen wird dezentral beseitigt und darf nicht den städtischen 
Abwasseranlagen zugeführt werden.  

§ 3 Abwasserbeitrag/Anschlussbeitrag 

(1) Die Gemeinde Oggelshausen erhebt im Rahmen ihrer Satzung Abwasserbeiträge. Die Beiträge 
verbleiben bei der Gemeinde Oggelshausen.  

(2) Die Gemeinde Oggelshausen beteiligt sich stattdessen an den im Zuge des „Anschlusses 
Hofen“ entstandenen Herstellungskosten für die gemeinsam genutzten Anlagenteile lt. beilie
gender Kostenfeststellung (Anlage 2). Der Kostenanteil bemisst sich nach dem prozentualen 
Anteil der beitragspflichtigen Flächen aller angeschlossener Anwesen und beträgt 46.642,55 €.  

(3) Anstelle eines Klärbeitrags beteiligt sich die Gemeinde Oggelshausen einmalig entsprechend 
dem Einwohnerwert (EW) der angeschlossenen Bahnstockgebäude an der Umlagenbeteiligung 
der Stadt Biberach im Abwasserzweckverband Riss (AZV) in Höhe von 2.545,41 € lt. beiliegen
der Berechnung (Anlage 3). 

(4) Die Zahlungspflicht für die unter den Absätzen 2 und 3 genannten Beteiligungen entsteht mit 
der endgültigen technischen Herstellung der Kanalerweiterung am Bahnstock auf Gemarkung 
Oggelshausen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Gemeinde gemäß ihrer Abwassersatzung berech
tigt, die entsprechenden Abwasserbeiträge von den Anliegern einzufordern. 
Die Gemeinde Oggelshausen verpflichtet sich, die Stadt Biberach umgehend von der baulichen 
Abnahme der Kanalerweiterung in Kenntnis zu setzen. Die Zahlungsfrist beträgt anschließend 
vier Wochen. 

(5) Sofern künftige Investitionen des AZV einen zusätzlichen, neuen Vorteil im beitragsrechtlichen 
Sinn begründen (z. B. Bau einer weiteren Reinigungsstufe) beteiligt sich die Gemeinde Oggels
hausen an den diesbezüglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) entsprechend 
dem EW der angeschlossenen Bahnstockgebäude.  
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§ 4 Investitionskosten/ Unterhaltungskosten 

(1) Die Gemeinde Oggelshausen führt den Anschluss der Anwesen Bahnstock 1, 1/1, 3 und 3/1 
an das APW Bahnstock aus. Die dabei entstehenden Kosten trägt die Gemeinde Oggelshau
sen soweit sie nicht Kostenersatz von Dritten erhält. 

(2) Die Gemeinde Oggelshausen stellt die Stadt Biberach von Kosten für die Unterhaltung und 
Erneuerung der Anschlussleitungen bis zum Übergabepunkt (Anschluss Pumpendrucklei
tung an das APW Bahnstock) frei.  

§ 5 Einleitungsbestimmungen/ Haftung 

(1) Für die Einleitung des Abwassers der Anwesen Bahnstock 1, 1/1, 3 und 3/1, Gemarkung Og
gelshausen in die städtischen Abwasseranlagen sind die Bestimmungen der Abwassersat
zung der Stadt Biberach über die Ausschlüsse und Einleitungsbeschränkungen in der je
weils aktuellen Fassung maßgeblich. 

(2) Die Bestimmungen der Abwassersatzung der Stadt Biberach zur Haftung in der jeweils ak
tuellen Fassung gelten sinngemäß. 

§ 6 Laufzeit/Kündigung 

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat eine Laufzeit von 30 Jahren ab dem Tage des In
krafttretens dieser Vereinbarung. 

(2) Die Vereinbarung kann von jedem Beteiligten frühestens nach 30 Jahren mit einjähriger Frist 
schriftlich auf den Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden. 

(3) Die Laufzeit verlängert sich nach Ablauf der Laufzeit dieser Vereinbarung jeweils um ein weite
res Jahr, wenn diese nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt wird. 

§ 7 Schlussbestimmungen 

Diese Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 

• Lagepläne (Anlage 1) 

• Berechnung Beteiligung „Anschluss Hofen“ (Anlage 2) 

• Berechnung Beteiligung Kläranlage (Anlage 3) 

Biberach an der Riß, den 26.02.2025    Oggelshausen, den 24.02.2025 

 

Zeidler        Brauchle 
Oberbürgermeister      Bürgermeisterin 
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Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde durch das Regierungspräsidium Tübingen mit 
Schreiben vom 10.06.2025, Az.: 2207.3-2 ÖrV Abwasserbeseitigung, Stadt Biberach gemäß § 25 
Abs. 5 i. V. mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ genehmigt. 

Biberach an der Riß, den 16.04.2026 

Zeidler 
Oberbürgermeister 
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(NN) - Höhen, Höhen über Normalnull, eingeführt 1979

(NHN) - Höhen, Höhen über Normalhöhennull, eingeführt 2008
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Anlage 2

Berechnung Beteiligung "Anschluss Hofen"

Investitionen gemeinsam genutzte Anlagenteile "Anschluss Hofen" 366.800,41 €
(ohne Grundstücke PW)
Zuschussanteil "Hofen" (Land BW - "Pumpe-Schlauch") -76.677,80 €
Investitionen gemeinsam genutzte Anlagenteile "Anschluss Hofen" 290.122,61 €
(abzüglich Zuschuss; ohne Grundstücke PW)

Ermittlung der Kostenbeteiligung:

Beitragspflichtige Fläche Stadt Biberach 39.318 m² 83,92%
Beitragspflichtige Fläche Oggelshausen 7.532 m² 16,08%
Beitragspflichtige Fläche gesamt 46.850 m² 100%

Kostenanteil Gemeinde Oggelshausen

290.122,61 € x 16,08% = 46.642,55 €



Anlage 3

Berechnung Beteiligung Kläranlage

Umlagenbeteiligung der Stadt Biberach im Abwasserzweckverband Riss (AZV) 
für die Kläranlage Warthausen sowie die zugehörigen Sammler, die Grundstücke 
und die Anlagen im Bau zum 31.12.2023:

8.530.053,96 €  

Einwohnerwert der Stadt Biberach: 67.003 EW

Einwohnerwert der anschließenden Anwesen 
Bahnstock 1, 1/1, 3 und 3/1: 20 EW

Beteiligung der Gemeinde Oggelshausen an der Umlage der Stadt Biberach:

Umlagenbeteiligung / (EW Stadt BC + EW Anwesen Bahnstock) x EW Anwesen Bahnstock

2.545,41 €          
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